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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Donnerstag, den 17 Juli 1820. Erstes Quartal. Dell 28 Meßidor Vlll.'

Vollziehungs-Ansschuß.
Der Vollziehungsaus schuß der helvetischen Republik,

nach angehörtem Bericht seines Justiz - und Polizey-
Ministers, über die Nothwendigkeit., durch eine stren-

gere Polizey über die Preßfreyheir, ihrem Mißbrauche
vorzukommen, beschließt:
1. Die Regicrungsstatthalter seyen besonders beauftragt,

jeder in seinem Canton auf alle öffentliche Blät-
ter, Flugschristen und Libelle, ein wachsames Aug
zu haben.

s. Jeder Schriftsteller, Buchdrucker oder Vuchhänd-
soll gehalten seyn, unentgeldlich dem Regicrnngs-
statthalter seines EanrvuS, ein Exemplar derjeni-

gen öffentlichen Zeit - oder Flugschriften, welche

politische Gegenstände enthalten, und von ihnen
verkauft werden, mitzutheilen.

Dieses Exemplar soll allemal dem Justiz - und Po-
lizeyminister eingesendet werden, welcher beauftragt
ist, gedachten Beschluß vollziehen, und in das

Tagblatt der Gesetze einrüken zu laffen.
Bern, den 12. Juli igoo.

Der Präsident des Vollziehungsausschusses,

(Sign.) Sa vary.
Im Namen des Vollziehungsausschuffes:

Der Interims - General - Secretär,
(Sign.) Vriatte.

Gesezgebung.

Senat, 5. Juli.
(Fortsetzung.)

(Beschluß des Commißional'berichts über die Polizey
des Fleischvcrkaufs.

Im 2. Art. erfoderte es den Bcysatz von Anzeige.

Wann der Verkauf im Haus jedem Bürger all-
gemein erlaubt ist, so ist genaue Polizey beynahe

unmöglich, darum sollte ihnen ein öffentlicher Platz
zum Verkauf angewiesen werden. Ein Mitglied glaubt
dieß sollte auch auss Schmalvieh ausgedehnt werden.

4- Da t isanhi» nichts oder an wenigen Orten etwas
für Scheine bezahlt wurde, so scheint diese Abgabe zu

groß, besonders da solche im ro. Art. noch einmal

zum Vorschein kommt.

7. Flcischtage zu bestimmen scheint überffüßig, in,
dem man keinen Bürger hinde n kann täglich seinen

Erwerb zu treiben. Auch das Publikum genießt lieber
frisches als überuachtetcs Fleisch, besonders bey warmer
Witterung.

8. Wie wäre cS möglich den Munizipalitäten die

Preisbestimmung zu überlassen? Nach welchem Maß«
stab, Kenntniß und Einsicht können sie diesen bestimmen?
Sind die Mitglieder derselben stets Kenner von der

Qualität des Fleisches, vom Viehhandel und der Vieh«
zucht? und warum sollen die Munizipalitäten bestimmen
können, welchen Gewinn oder Verlurst der Arbeiter
haben soll? Ist diese Preisbestimmung Vorsorg für
das Publikum, um demselben wohlfeiles Fleisch zuzu-
sichern? Dieß scheint es allerdings, aber es ist das

nicht, denn gegen alle möglichen Einwürffe wäre zu

beweisen: daß es Interesse jedes Fleischverkäufers sey,
daß sie stets in den niedrigsten Preisen verkaufen, die
je möglich sind, und stets auf starkem Consum
ihr Gewinn suchen. Auch könnte dieß Preisbestimme»
so ausarten, daß es eine Gnadenstiche von Seite der
Munizipalitäten würde, wie es vormals war, woman
in verschiedenen Städten um die Taxen bitten mußte.
Auch war es an und für sich widerrechtlich, daß Käusex
den Preis der Waare bestimmen sollten. Anstatt dieses

SatzeS sollte gutes Gewicht bey Strafe empfohlen seyn.
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i'i. Gedörrtes Fleisch soll durchaus nothwendig vor
dem Verkauf besichtiget werden, indem Beyspiele be- >

weisen, daß dieß nöthig ,cy, weil schon begrabenes l

Vieh von Bctriegern aus der Erde hcrvorgenommen, 1

und gedörrt in die Städte zum Verkauf gebracht wurde. '

12. Auf offenen Plätzen soll daS Fleisch verkauft
werden — soll hinzugefezt werden: welche die Muni-
palität bestimmt.

17. Sollte die Strafe, die Saugkalber nicht zu

schlachten ehe sie 14 Tage alt sind, wenigsteirs eben

sowohl auf den Verkäufer als Käufer gerichtet seyn.

We g mann glaubt, bey einer solchen Sache, die

tints Jeden Einnahme und Ausgabe angehe, lasse

man sehr leicht den Vortheil des Ganzen aus den

Augen. Daß es sehr nothwendig, der Anarchie des

Flcischverkaufs ein Ende zu machen, wird niemand

käugnen: die Gesundheit ist wesentlich gefährdet. Er
wiederholt den Inhalt seines Gutachtens und erklärt
steh gegen die Taxation des FleischpreifeS von Seite
der Munizipalitäten. Wenn eine Taxation statt finden

sollte, so mußte sie von der Centralregicrung ausgehen

nnd für die ganze Republik gleich feyn. Allein keine
Preisbestimmung ist weit besser: sind die Preise über-

stzt, so wird durch Concurrcnz bald geholfen werden.

Man sucht den Loealitätsgeist aufs neue zu beleben —
sreyer Preis ist was niedrige Preise bewirken muß.

Der Arme erhält das gemeinere Fleisch alsdann wohl-

feiler und der Reiche muß sein delikateres theurer zahlen.

Cart. Der Menjch ist mehr Fleisch- als Pflan-
zenfressend; man kann dem Becker und Fleischer nicht
überlassen die Preise des Brodes und Fleisches zu be-

stimmen: auch geschieht die Taxation dieser Lebensbe-

dürfnisse bald allenthalben. Schwerlich würde Weg-
mann sich entschließen können, zu verlangen daß das
Brod nicht taxirt werden soll. Wenn der Handel
mit diesen Artikeln durchaus frey wäre und keiner be-

sondern Polizey unterworsscn seyn müßte, so könnte

allerdings die Preisbestimmung der Concurrcnz über-

lassen werden: allein jenes ist nicht der Fall; die Zahl
der Mczgcr muß beschränkt und somit kann auch ihnen

nicht unbedingt die Preisbestimmung überlassen werden,

zumal in kleinern Orten, wo nur wenige, oft nur ein
Mezg?r vorhanden ist. Verschiedene Preise sind gar
nicht zn billigen; durch sie erhält der Arme nur sehr

schlechtes und der Reiche alles gute Fleisch. — Er
verwirft den Beschluß.

M u r e t verwirft wegen einigen Dctailsfchlern den

Beschluß: den Grundsätzen Wczmanns aber kann er

durchaus nicht beystimmen: sie wären äusserst gcsähr-
lieh und ausschließlichen Privilegien gleich. Sind
einmal Polizeygesctze für die Gesundheit des Fleisches
und gehörige Aufseher dazu vorhanden, dann kaun
vollkommne Freyheit des Flcischverkaufs und unbc-
stimmter Preis desselben statt finden.

Lüthi v. Lang», verwirft den Beschluß als frey-
heitSwidrig nnd unzweckmäßig. Wenn nur ein öffent-
licher Ort bestimmt wird, wo allein das Vieh darf
geschlachtet werden, so wird dadurch der Verkauf un-
gesunden Fleisches am besten verhütet. Taxen will
er nicht, sondern den Preis der Concurrcnz überlassen.

Milt elh 0 lzer stimmt wegen der Taxation des

Fleisches Cart bey; aber er möchte jedes Stück Vieh
besonders schätzen lassen. Daß Kälber 14 Tage all
seyn müssen, um geschlachtet zu werde», will er nicht
durch das Gesetz festsetzen lassen: auch sollte, wenn
man jenes thun wollte, von anderm jungem Vieh in
dem Beschluß die Rede seyn. Wegmanns Acusscrun-

gen beweisen zu sehr, daß er Mezger ist.

Weg mann. Man beschuldigt mich nach Pri,
vatinteresse zu sprechen: ich wünsche, daß jeder davon
so frey seyn möge, als ich. Meine Gründe sind von
dem allgemeinen Besten hergenommen. — Mit Gercch-
tigkcit kann keine Preisbestimmung statt haben. Er
glaubt allerdings, daß auch das Brod nicht taxirt
werden sollte, und daß davon mehr Vortheil für das

Publikum herauskäme.

Kubli will kein Kalbfleisch vor 14 Tagen alt.

Kcsselring möchte den Verwaltuugskammern
ein Polizcyreglement über diesen Gegenstand zustellen,

das er vorlegt.
Rahn. Erlauben Sie mir, ehe ich in die Prü»

fung der verschiedenen Artikel dieses Fleischpolizeygesctzes

eintrete, ein paar vorläufige Bemerkungen.

Es bedarf eben keines gar zu lebhaften Gefühls von
dem physischen Werth des Menschen an sich, noch von
dem grossen Werth, welchen Lebe» und Gesundheit
eines jeden Bürgers für den Staat hat, um nicht
erwarten zu dürfen, daß bey der neuen Organisation
eines Staates die Gesezgebcr ein ganz vorzügliches

Augenmerk auf den wichtigen Theil der Polizey, nein-
ss lich auf die medizinische Polizey richten und daß vor-

züglich die Gesezgebcr des neuqebornen helvetischen

Staates, wo an den meiste» Orten die medizinische

Polizey so sehr vernachläßiget worden, sich mit Eile
über diesen wichtigen Gegenstand beschäftigen werden..

Und in der Tssck ist ein medizinisches Polizeygeftzbuch,
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wenn ich nicht irre, schon mehr als seit einem Jahr
an der Tagesordnung des grossen Raths; und es wäre

sehr zu wünschen gewesen, der grosse Rath hätte vor

Uebcrsendung eines Beschlusses über einen einzelnen

herausgerissenen Theil dieser Polizcy, uns wenigstens

zuerst auch mit den Hanptgrnndsätzcn bekannt gemacht,

auf welche er seine med. Polizcyordnung gründen will.

Dann Aufsicht ans Nahrung und Getränk überhaupt

und ans Fleischnahrnng insbesondere, ist einzig ein

Gegenstand der medizinischen Polizcy, und gute be-

sondere Gesetze für diese einzelne!« Gegenstände müssen

aus den Grundsätzen der allgemeinen Polize» abgeleitet

werden oder an jene anpassend gemacht werden können.

Sczt z. B. ein künstig für unsere helv. Republik

festzusetzendes med. Polizeygesczbuch den Grundsatz fest,

daß alles dasjenige, was Erhaltung und Verbesserung

der öffentlichen Gesundheitsfürsorge betrift, der Ober-

aufsieht eines Obcrcollegii medici soll unterworfen seyn;

daß einem solchen Obereoliegio besondere Sanitätsämtcr

in einzelnen Cantonen oder Landschaften sollen unter-

geordnet seyn, welche auf alles, was in dem Canton

auf das öffentliche Gesundhcirswohl Einfluß haben

könnte, ihre Aufmerksamkeit richten und über die Be-

folgung der medizinischer Poüzeygesctze wachen svllcn;

daß in jedem einzelnen Distrikt lesende Distriktöärzte

werden angestellt werden, als Organe der Can-

tons, Sanitätsämter zur Aufsicht über Handhabung der

med. Polizeygesttze, und mit Sachkenntniß einzugeben-

de Nachrichten über jede Fälle, welche das öffentliche

Gcsundheitswohl gefährden könnten; wenn nebst diesen

in jedem einzelnen Distrikt und grössern Gemeinden in

einer öffentlichen Vieharzneyschule wohl unterrichtete
Viehärzte angestellt werden fällten; — wenn derglei-

chcn Grundsätze für eine medizinische Polizei) ausgestellt

würdest, so würde die Disposition dieser Resolution

ganz anders seyn, und zum Beyspiel- der so wichtige
Theil einer Aussicht über Fleischnahrung nicht allein den

Munizipalitcten, woes gar leicht ist, daß nicht ein

einziges Mitglied die dazu nöthigen Kenntnisse besizt;

nicht einzelnen Fleifchbeschauern, die so leicht betrogen

werden können, und deren Interesse es erfodern könnte,

sich bekriegen zu lassen, überlasten, sondern wenigstens

durch das Gesetz die Fälle bestimmen, wo von dem

Obercollcgio ode? den Sanitätsämtern eigentliche bestellte

Physiker in Verbindung mit den Munizipalen die Aufsicht
über Fleischverkauf halten, und in zweifelhaften Fällen
ihre gewissenhaften Gutachten zu Handen der Mnnizipali-
tcten u. Sanilälsämtern eingeben sollten. (D. Forts, si)

Man nigfaltigkeiten.
Aus einem Briefe, Baden, am ic>. Iuli^

Am ic>. Juni gab ich Ihnen Nachricht von den

Verfolgungen, die sich der geistliche Rath zu Constanze

gegen den Pfarrer Hübscher zu Muri und gegen dessen

Schriften, die anders nichts als einige vernünftige'
Aufklärungen über einige Religionsgcgenstände bezweken,

erlaubt hat. Vergl. Nepubl. Sr. zo. Ich hoste

damals unsere Regierung würde dem unbefugten Ein-
griff in ihre Rechte, von Seite der Herren in Com
stanz, pflichtmäßigen Widerstand leisten, und sich ausi
eine für alle Helvetier, die keine Rückkehr dcS Pfasi-

ftndespotism wollen, beruhigende Weise erklären: lei-
der ist dieß bisdahin nicht geschehen ; unter der Menge
anderer Geschäfte, scheint das gegenwärtige in Ne?-

gessenhcit gerathen zst^ seyn; es wird also Zeit
die Publizität zu gebrauchen: machen Sie gefälligst
die beyden nachfolgende» Aktenstücke bekannt ; ich werde

Ihnen in wenigen Tagen alles, was seither in diese?'

Sache gesehen ist ,zu gleichcher Bekanntmachung über»

senden.

Copia desvon bischöflich koisststnzifcher Curicr,'
iit Betreff des Bursters Pfarrer Hüb--
fchers erlassenen Rescripts.

Aus der Anzeige des Herrn Decans vom 2istew
dieses, haben wir mit Mißfallen vernohmen, daß-der

Pfarrer Hübscher z» Muri, durch seine becde im.
Druck beförderte Brochuren, nicht nur auf seine ka-

tholifche Pfarrgemeinde daselbst, sondern auch aus an-'
dere gntdenkende Katholiken, schlimmen Eindruck gs-
macht habe.

Wir geben diesem in der nebenfolgenden Signatur
unter Vorbehalt der weitern Ahndung, den verdientem

Verweis, und verwarnen denselben, daß er bey be-

fahrender Suspension sich künftig keine Verbreitung ährv-

licher Schriften und Grundsätze zur Schuld bringen-
soll.

Der Herr Decan wolle diese Signatur dem B. Pss
Hübscher alsbald insinuircn, und an uns über die gs-
schehene Insinuation verläßigen Bericht erstatten'.

Hjcrnächst wolle der Herr Decan der Munizipalitäst
zu Muri, und durch diese der gcsammten katholischen!

Pfarrgemeinde, in unserm Namen zu^ erkenxrw

Üben, daß wir die von dein Pf. Hübscher, im beiden.
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